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Die nächste Ausgabe erscheint am 5.3.2016

22. Lohhofer Osterlauf

Vollgas in der Zone 30
Unglaublich, kein Mensch achtet auf die
Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 in
der Raiffeisenstraße. Alle rennen unbekümmert
drauf los und schauen nicht rechts oder links.
Doch es kommt noch besser, nachdem sie durch

die Nelkenstraße bis zur Eschen-
straße gerast sind, erreichen sie
die verkehrsberuhigte Käthe-
Kollwitz-Straße. Dort, in der
Spielstraße, schert sich wieder
kein Mensch darum, dass man

höchstens 7 km/h schnell sein darf. Gut, die Poli-
zei toleriert hier noch eine Geschwindigkeit von
10 km/h, doch in Lohhof werden die Verkehrsteil-
nehmer selten bei Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen überwacht. Schon gar nicht hier und an
diesem Tag.
Am 19. März 2016, kurz nach 15.00 Uhr wäre das
den Verkehrsteilnehmern, den Läuferinnen und
Läufern auch egal, wenn die Polizei ihre Blitzer
aufbauen würde, um zu schauen, wie schnell sie
durch die Spielstraße zwischen Eschen- und
Edith-Stein-Straße laufen. Ganz sicher wären die
Teilnehmer des 22. Lohhofer Osterlaufs stolz
darauf, wenn ihre Höchstgeschwindigkeit alle
Verkehrsregeln brechen würde. Doch ganz sicher
werden sie auf der Raiffeisenstraße und den
anderen Straßen beim Osterlauf kein Problem mit
der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stun-
denkilometer haben. Im verkehrsberuhigten
Bereich, dort, wo ein Auto höchstens Schrittge-
schwindigkeit fahren darf, da könnte es Schwie-
rigkeiten geben. Aber ganz sicher wird kein Poli-
zist etwas dagegen haben, wenn ein Läufer sich
hier zu schnell bewegt. Die schnellsten Läufer
beim 22. Lohhofer Osterlauf werden wieder mit
fast zwanzig Stundenkilometern durch Lohhof

sausen und dann nach
einer halben Stunde auf
dem Rathausplatz das
Ziel erreichen. Und
dann dürfen sich die
Siegerin und der Sieger
über ein Prämie von je

100 € freuen. Die Geldpreise für die Besten wer-
den in diesem Jahr von der Raiffeisenbank Mün-
chen-Nord eG gestiftet. Doch nicht nur die
Schnellsten dürfen sich über finanzielle Unter-
stützung freuen, auch die Schulklassen mit den
meisten Teilnehmern beim Schülerlauf im Ziel
bekommen wieder bis zu 200 € in die Klassen-
kasse.
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Natürlich gibt es zu den Geldpreisen auch in die-
sem Jahr wieder Pokale für die ersten drei in allen
Altersklassen beim 10-km-Lauf und beim Schü -
lerlauf. Die Pokale stellt wieder SPORTiN zur Ver-
fügung und sicher lässt es sich Robert Wackerl,
der Inhaber des Sportladens an der Landshuter
Straße, nicht nehmen, die Pokale wieder selbst
zu überreichen.
Der 22. Lohhofer Osterlauf findet in diesem Jahr
am 19. März statt. Start zum 10-km-Lauf ist um
15.00 Uhr und zum 2,2-km-Schülerlauf um 16.15
Uhr. Wer sich jetzt noch nicht angemeldet hat,
der kann dies sofort tun unter www.svlohhof.de/
leichtathletik. Axel Schröter

Schützenverein Eichenlaub Lohhof e.V.

Einladung zur Mitglieder-
hauptversammlung 2016

Am Samstag, den 19. März 2016, findet die dies-
jährige Mitgliederhauptversammlung des Schüt-
zenvereins Eichenlaub Lohhof e.V. statt. Beginn:
16:00 Uhr (pünktlich), Ort: Haus der Vereine, Bir-
kenstraße 2, im grünen Saal.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Schüt-

zenmeister
2. Totenehrung
3. Entgegennahme der Berichte

a) Des 1. Schützenmeisters über das abgelau-
fene Geschäftsjahr

b) Des 1. Schatzmeisters über die Jahresrech-
nung 2015

c) Der Revisoren
d) Des 1. Sportleiters
e) Des 1. Jugendleiters
f) Des 1. Referenten der Feuerwaffen
g) Der 1. Damenleiterin
h) Der 1. Schriftführerin über das Protokoll

2015
4. Entlastung des Schützenmeisteramtes
5. Anträge
6. Genehmigung des Haushaltsvorschlages 2016
7. Verschiedenes
Anträge zu Punkt 5 müssen gemäß Satzung spä-
testens bis Freitag, den 05. März 2016 beim Ers-
ten Schützenmeister eingegangen sein, ansons-
ten werden Anträge in der Versammlung nur dann
behandelt, wenn ein Viertel der Anwesenden dies
verlangt. Adelheid Seibold

1. Schriftführerin
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